Allgemeine Geschaftsbedingungen (AGB) der Fizard
GmbH fur den Dienst "Fizard"

Stand: 01. Oktober 2025

Praambel

Diese Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) regeln das Vertragsverhaltnis zwischen der
Fizard GmbH (nachfolgend ,Anbieter® oder ,Fizard“) und ihren Kunden (nachfolgend ,Kunde®)
bezlglich der Nutzung der Software-as-a-Service (SaaS) Lésung ,Fizard®.

§ 1 Geltungsbereich und Anwendbarkeit

(1) Diese AGB gelten fur alle Vertrage zwischen dem Anbieter und dem Kunden hinsichtlich der
Nutzung der Software Fizard. Die Anlage 1 (SLA) ist integraler Bestandteil dieser AGB.

(2) Das Angebot richtet sich ausschlief3lich an Unternehmer (§ 14 BGB), juristische Personen
des offentlichen Rechts oder o6ffentlich-rechtliche Sondervermégen. Der Anbieter schliefl3t keine
Vertrage mit Verbrauchern (§ 13 BGB).

(3) Diese AGB gelten ausschlieRlich. Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht
Vertragsbestandteil, es sei denn, der Anbieter hat ihrer Geltung ausdricklich mindestens in
Textform zugestimmit.

§ 2 Vertragsgegenstand und Leistungsumfang

(1) Vertragsgegenstand ist die zeitlich befristete Bereitstellung der Software "Fizard" zur
Nutzung Uber das Internet (SaaS) sowie die Einrumung der erforderlichen Nutzungsrechte
gegen Zahlung des vereinbarten Entgelts.

(2) Der Leistungsumfang ergibt sich aus der aktuellen Leistungsbeschreibung auf der Website
(fizard.com) und dem gebuchten Tarifpaket.

(3) Kernfunktionen: Kernfunktionen der Software sind (i) die Anbindung an Stripe via
OAuth/Stripe  Connect, (ii) die automatisierte Aufbereitung und Validierung von
Stripe-Transaktionsdaten und (iii) der Export dieser Daten in DATEV-kompatible Formate.

(4) Keine Steuer- oder Rechtsberatung: Der Anbieter stellt ausschliellich ein technisches
Hilfsmittel bereit und erbringt keine Leistungen nach dem StBerG oder RDG.



(5) Verantwortung des Kunden: Die Verantwortung fir die ordnungsgemafe Buchfiihrung, die
Einhaltung steuerlicher Vorschriften (insbesondere GoBD), die finale Prifung der exportierten
Daten und deren Anerkennung durch Finanzbehdrden obliegt allein dem Kunden.

(6) Nutzung anonymisierter Daten: Der Anbieter ist berechtigt, System-, Nutzungs- und
Performance-Daten, die sich aus der Nutzung der Software ergeben, in irreversibel
anonymisierter oder aggregierter Form (ohne Personenbezug) zu verwenden. Die Verwendung
erfolgt ausschlielllich zu Zwecken der Sicherheit, Qualitatssicherung, Analyse und
Weiterentwicklung der Software.

§ 3 Weiterentwicklung, Leistungsanderung und Beta-Funktionen

(1) Der Anbieter entwickelt die Software fortlaufend weiter (z.B. Updates, Ul-Anpassungen).
Anderungen, die die Kernfunktionen (vgl. § 2 Abs. 3) nicht wesentlich beeintréchtigen, sind
jederzeit zulassig.

(2) Anderungen sind insbesondere zuldssig, wenn sie erforderlich sind aufgrund (i) von
Gesetzesanderungen oder behdérdlichen Anordnungen, (i) von Sicherheits- oder
Datenschutzanforderungen, (iii) erheblicher Anderungen bei Drittanbietern (z.B. Stripe-API,
DATEV-Formate) oder (iv) technischer Notwendigkeit (z.B. Bugfixes).

(3) Wesentliche Leistungsanderungen mit mdoglicher Beeintrachtigung von Kernfunktionen
werden mindestens sechs (6) Wochen vorher in Textform angekindigt. Dem Kunden steht in
diesem Fall ein Sonderkiindigungsrecht zum Anderungszeitpunkt zu.

(4) Beta-Funktionen: Als ,Beta“, ,Preview” oder ahnlich gekennzeichnete Funktionen werden
ohne Gewahrleistung und ohne die Zusagen des SLA bereitgestellt. Sie sind nicht flir den
produktiven Einsatz bestimmt und kénnen jederzeit geandert oder eingestellt werden.

§ 4 Nutzungsrechte und Geistiges Eigentum

(1) Eigentum des Anbieters: Die Software Fizard ist urheberrechtlich geschitzt. Alle Rechte
an der Software stehen im Verhaltnis zum Kunden ausschlieRlich dem Anbieter zu.

(2) Lizenzeinraumung: Der Anbieter raumt dem Kunden fur die Dauer des Vertrages ein
einfaches (nicht-ausschlie3liches), nicht Gbertragbares, nicht unterlizenzierbares Recht ein, die
Software fir eigene interne Geschaftszwecke per Fernzugriff zu nutzen.

(3) Nutzungsbeschrankungen: Es ist dem Kunden insbesondere untersagt, die Software (i)
Dritten unberechtigt zuganglich zu machen, zu vermieten oder zu verleihen; (ii) zu kopieren
(soweit nicht zwingend erforderlich); oder (iii) zu andern, zu bearbeiten oder zuriickzuentwickeln
(Reverse Engineering). Zwingende Rechte nach §§ 69d, 69e UrhG bleiben unberihrt.



(4) Rechte des Kunden: Der Kunde bleibt Inhaber aller von ihm in die Software eingegebenen
oder durch Schnittstellen (z.B. von Zahlungsdienstleistern wie Stripe) im Auftrag des Kunden
importierten Inhalte und Geschaftsdaten (nachfolgend ,Kundendaten®). Der Kunde raumt dem
Anbieter ein nicht-ausschlieliches, zeitlich auf die Vertragslaufzeit beschranktes Recht ein, die
Kundendaten ausschlielllich zum Zwecke der vertraglichen Leistungserbringung zu nutzen
(insbesondere zu speichern, zu verarbeiten und technisch zu vervielfaltigen).

(5) IP-Freistellung durch den Anbieter: Der Anbieter stellt den Kunden von Ansprichen Dritter
frei, soweit diese auf der Behauptung beruhen, die vertragsgemafle Nutzung der Software
verletze Schutzrechte Dritter. Der Anbieter Ubernimmt angemessene
Rechtsverteidigungskosten. Voraussetzung ist, dass der Kunde den Anbieter unverztglich tber
geltend gemachte Anspriche informiert, dem Anbieter die Kontrolle Uber die Rechtsverteidigung
Uberlasst und angemessen unterstitzt. Der Anbieter darf nach eigener Wahl (i) die Nutzung
rechtserhaltend ermoglichen, (ii) eine funktional gleichwertige Abhilfe bereitstellen oder (iii) den
Vertrag hinsichtlich der betroffenen Funktionalitat beenden und bereits gezahlte Entgelte anteilig
erstatten. Ausgenommen sind Anspriiche, die auf Kundendaten, -spezifikationen, unzuldssiger
Nutzung oder Anderungen durch den Kunden beruhen.

§ 5 Registrierung, Vertragsschluss und Voraussetzungen

(1) Die Nutzung setzt die Registrierung und den Abschluss eines kostenpflichtigen
Nutzungsvertrages voraus. Der Kunde versichert die Richtigkeit seiner Angaben und seine
Unternehmereigenschaft (§ 1 Abs. 2).

(2) Die Darstellung der Leistungen auf der Website ist eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots. Der Kunde gibt ein verbindliches Angebot ab (z.B. durch Klick auf ,Zahlungspflichtig
abonnieren®). Der Vertrag kommt durch die Freischaltung des Zugangs durch den Anbieter
zustande.

(3) Technische Voraussetzungen und Stripe-Integration: Voraussetzung ist ein aktives
Stripe-Konto. Die Integration erfolgt durch Autorisierung Uber den Stripe App Marketplace
(OAuth/Stripe Connect). Der Kunde muss diese Autorisierung aufrechterhalten und die
technischen Voraussetzungen (Internet, Browser) schaffen. Entzieht der Kunde die
Stripe-Autorisierung, liegt eine Stérung aus dem Verantwortungsbereich des Kunden vor. Die
Leistungspflicht des Anbieters ruht flr die Dauer des Entzugs und die Software ist funktional
eingeschrankt (vgl. Anlage 1); der Vergltungsanspruch des Anbieters bleibt hiervon unberihrt.

§ 6 Pflichten und Obliegenheiten des Nutzers

(1) Sicherheit: Der Kunde ist zur Geheimhaltung seiner Zugangsdaten verpflichtet und tragt die
Verantwortung fur die Sicherheit seines Stripe-Kontos.



(2) Autorisierte Nutzer: Der Kunde tragt die volle Verantwortung fur das Handeln von ihm
autorisierter Nutzer (z.B. Mitarbeiter, Steuerberater); deren Handeln wird ihm wie eigenes
zugerechnet.

(3) Verantwortung fiir Daten und Konfiguration: Der Kunde ist allein verantwortlich fir die
Richtigkeit der Stripe-Ursprungsdaten und die Konfiguration der Software (z.B.
Kontenzuordnung).

(4) Prufung der Ergebnisse (Validierungsobliegenheit und GoBD): Der Kunde ist
verpflichtet, alle durch die Software erzeugten Ergebnisse und Exportdateien vor deren
Verwendung auf Plausibilitat, Vollstandigkeit und Richtigkeit zu Uberprufen. Fizard erbringt
ausschliefdlich eine technische Vorverarbeitung. Die Verantwortung fir die Einhaltung der GoBD
(Grundsatze zur ordnungsmaliigen Fuhrung und Aufbewahrung von Blichern, Aufzeichnungen
und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff), insbesondere die
OrdnungsmaRigkeit der Buchfiihrung, Unveranderbarkeit, Nachvollziehbarkeit, Vollstandigkeit,
die Erstellung der Verfahrensdokumentation und die Aufbewahrung, liegt ausschlielRlich beim
Kunden.

(5) Rechtskonforme Nutzung und Verbote: Der Kunde verpflichtet sich zur Einhaltung aller
Gesetze. Es ist untersagt, die IT-Sicherheit oder Stabilitat zu gefahrden. Automatisierte Angriffe,
Penetrationstests oder Lasttests sind ohne vorherige Zustimmung des Anbieters verboten.

(6) Aufbewahrungspflichten: Der Kunde ist allein verantwortlich fur die Einhaltung der
handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen (GoBD). Fizard ist keine
Archivierungslosung.

(7) Mitwirkung: Der Kunde unterstlitzt den Anbieter angemessen bei der Fehleranalyse und
-beseitigung.

(8) Freistellung durch den Kunden: Der Kunde stellt den Anbieter von Anspriichen Dritter frei,
die wegen einer Rechtsverletzung durch die vom Kunden verarbeiteten Daten oder die
rechtswidrige Nutzung der Software durch den Kunden entstehen, einschlieBlich der
Rechtsverteidigungskosten. Dies gilt nicht, wenn der Kunde die Verletzung nicht zu vertreten
hat.

(9) Sperrung bei Missbrauch: Bei wesentlichen VertragsverstdRlen ist der Anbieter zur
vorubergehenden Sperrung des Zugangs berechtigt. Sofern zumutbar und keine Gefahr im
Verzug besteht, wird der Anbieter den Kunden vor einer Sperrung unter Fristsetzung
abmahnen. Eine Sperre erfolgt verhaltnismaflig. Die Vergutungspflicht bleibt wahrend einer
berechtigten Sperrung bestehen.



§ 7 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit

(1) Die Parteien verpflichten sich zur Einhaltung der anwendbaren Datenschutzbestimmungen
(DSGVO, BDSG).

(2) Auftragsverarbeitung (AVV): Soweit der Anbieter personenbezogene Daten im Auftrag des
Kunden verarbeitet, erfolgt dies auf Grundlage einer separaten Vereinbarung zur
Auftragsverarbeitung (AVV) gemal Art. 28 DSGVO. Die AVV hat im Falle von Widerspriichen
Vorrang vor diesen AGB, soweit es datenschutzrechtliche Aspekte betrifft. Der Kunde bleibt
Verantwortlicher fur die RechtmaRigkeit der Verarbeitung.

(3) Geheimhaltung: Die Parteien verpflichten sich zur zeitlich unbegrenzten Geheimhaltung
aller im Rahmen der Vertragsdurchfiihrung erlangten vertraulichen Informationen und
Geschaftsgeheimnisse.

(4) Informationssicherheit: Der Anbieter ergreift angemessene technische und
organisatorische MalRnahmen (TOMs) gemal dem Stand der Technik, um ein dem Risiko
angemessenes Schutzniveau zu gewahrleisten. Details sind in der AVV geregelt.

§ 8 Vergiitung, Zahlungsbedingungen und Preisanpassung

(1) Der Kunde verpflichtet sich zur Zahlung der Vergutung gemaR dem gultigen Preismodell
(fizard.com/preise). Alle Preise verstehen sich netto zuziiglich Umsatzsteuer.

(2) Nutzungsabhangiges Preismodell: Die Vergitung bemisst sich nach der Anzahl der
Aktivitaten. Der abgeschlossene Vormonat dient als Referenzzeitraum flir die Preisstufe des
laufenden Monats. Die Abrechnung erfolgt monatlich.

(3) Historische Datenexporte: Fir Exporte von Daten, die Zeitrdume vor Beginn des
Abonnements betreffen, fallt eine gesonderte Verglitung an. Diese basiert auf der Anzahl der
Aktivitaten des jeweils exportierten Monats. Betroffene Monate werden vor dem Export in der
Software (z.B. mittels Pop-up) als kostenpflichtig gekennzeichnet und missen vom Nutzer
bestatigt werden. Der Kunde (Accountinhaber) ist verpflichtet, alle seine autorisierten Nutzer
entsprechend zu informieren. Die Zahlungspflicht entsteht durch die Anforderung des Exports
durch jeden autorisierten Nutzer; das Handeln der Nutzer wird dem Kunden zugerechnet (vgl. §
6 Abs. 2).

(4) Falligkeit und Zahlung: Rechnungsbetrage sind sofort fallig. Die Zahlung erfolgt tber die
angebotenen Methoden. Kosten durch Rucklastschriften tragt der Kunde, sofern er sie zu
vertreten hat.

(5) Elektronische Rechnungsstellung: Rechnungen werden ausschliellich elektronisch
gestellt. Der Kunde stimmt dem ausdrticklich zu.


https://fizard.com/preise

(6) Zahlungsverzug: Bei Verzug ist der Anbieter berechtigt, Verzugszinsen zu berechnen und
nach Mahnung mit angemessener Frist (mindestens 7 Tage) den Zugang zu sperren.

(7) Preisanpassungen: Der Anbieter ist zu Preisanpassungen berechtigt, wenn sich die fur die
Leistungserbringung relevanten Kosten (z.B. Cloud-Infrastruktur, Energie, Lohnkosten, Kosten
fur Drittanbieter-Schnittstellen) erheblich dndern. Anpassungen werden sechs (6) Wochen vor
Inkrafttreten mitgeteilt. Bei Erhéhungen um mehr als 10% innerhalb von 12 Monaten hat der
Kunde ein Sonderkindigungsrecht zum Zeitpunkt des Inkrafttretens. Macht er davon keinen
Gebrauch, gilt die Anpassung als genehmigt. Hierauf wird der Anbieter gesondert hinweisen.

§ 9 Gewahrleistung, Verfuiigbarkeit und Schnittstellen

(1) Gewahrleistung und Mangelbegriff: Der Anbieter gewahrleistet, dass die Software dem
vereinbarten Leistungsumfang entspricht. Es gelten die Vorschriften des Mietrechts (§§ 535 ff.
BGB). Ein Mangel liegt nur vor, wenn die Tauglichkeit zum vertragsgemafen Gebrauch
wesentlich beeintrachtigt ist. Unerhebliche Abweichungen stellen keine Mangel dar. Dem
Kunden ist bekannt, dass Software nach dem Stand der Technik nicht vollstéandig fehlerfrei sein
kann.

(2) Ausschluss der verschuldensunabhdngigen Haftung: Die verschuldensunabhangige
Haftung fir anfangliche Sachmangel (§ 536a Abs. 1 Alt. 1 BGB) wird ausgeschlossen.
Unberuhrt bleiben Anspriche bei Rechtsmangeln und die Haftung gemal § 10 Abs. 1.

(3) Meldung und Nacherfiillung: Mangel sind unverziglich zu melden. Bei Mangeln leistet der
Anbieter Gewahr durch Nacherfiillung innerhalb angemessener Frist, z.B. durch Updates oder
zumutbare Workarounds.

(4) Verfiigbarkeit und SLA: Die Verfligbarkeit der Software und die Folgen von
Unterschreitungen sind im Service Level Agreement (SLA, Anlage 1) geregelt. Die dort
vereinbarten Service Credits werden auf gesetzliche Minderungsanspriche angerechnet. Im
Ubrigen gelten die gesetzlichen Rechte unter Beriicksichtigung der Haftungsregelungen in § 10.
Informationen zum Status stellt der Anbieter unter https://status.fizard.com/ bereit.

(5) Abhangigkeit von Drittanbietern (Stripe/DATEV): Die Funktionalitat hangt malRgeblich von
Drittanbietern ab. Der Anbieter Ubernimmt keine Gewahrleistung fir deren Leistungen. Bei
Stérungen durch Drittanbieter informiert der Anbieter den Kunden unverziglich nach
Kenntniserlangung (z.B. Uber die Status-Seite). Der Anbieter wird sich um zumutbare
Workarounds bemuhen und diese priorisiert bereitstellen. Dauert eine wesentliche Drittstérung
langer als 30 Tage an, steht beiden Parteien ein Sonderklndigungsrecht zu.


https://www.google.com/search?q=https://status.fizard.com/&authuser=1

§ 10 Haftung und Haftungsbeschrankungen
(1) Unbeschrankte Haftung: Der Anbieter haftet unbeschrankt:

a) bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit,

b) flr die Verletzung von Leben, Leib oder Gesundheit,
c) nach dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG),

d) im Umfang einer ibernommenen Garantie.

Gesetzliche Anspriiche nach Art. 82 DSGVO bleiben unbertihrt.

(2) Haftung bei leichter Fahrlassigkeit: Bei leicht fahrlassiger Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht (Kardinalpflicht) ist die Haftung begrenzt auf den vorhersehbaren und
vertragstypischen Schaden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfillung die
ordnungsgemalle Durchfiihrung des Vertrags Uberhaupt erst ermdglicht und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner regelmaRig vertraut und vertrauen darf.

(3) Haftungsgrenze (Cap): Die Haftung gemaR Absatz 2 ist zudem betragsmafig auf die Hohe
der vom Kunden in den letzten zwodlf (12) Monaten vor dem Schadensereignis gezahlten
Netto-Verglitung begrenzt. Diese Begrenzung gilt nicht fir Aufwendungen aus der
IP-Freistellung (§ 4 Abs. 5) und fur Anspriche aus der Verletzung von Geheimhaltungspflichten
(§ 7 Abs. 3).

(4) Ausschluss weitergehender Haftung: Eine weitergehende Haftung besteht nicht.

(5) Spezifische Haftungsausschliisse: Insbesondere besteht keine Haftung fir Fehler
aufgrund unrichtiger Ursprungsdaten, unsachgemaler Konfiguration oder Verletzung der
Prifpflicht durch den Kunden (vgl. § 6).

(6) Datenverlust: Bei Verlust von Daten haftet der Anbieter nur bis zur HOhe des
Wiederherstellungsaufwandes, der bei ordnungsgemafer und regelmaRiger Datensicherung
durch den Kunden erforderlich gewesen ware.

(7) Die Haftungsbeschrankungen gelten auch zugunsten der Vertreter, Mitarbeiter und
Erfllungsgehilfen des Anbieters.

(8) Verjahrung: Schadensersatzanspriche verjahren in zwolf (12) Monaten ab dem
gesetzlichen Verjahrungsbeginn. Dies gilt nicht fiir Anspriiche gemaR Absatz 1 (einschlieRlich
Art. 82 DSGVO und ProdHaftG) sowie bei arglistigem Verschweigen eines Mangels; fir diese
gelten die gesetzlichen Fristen.



§ 11 Vertragslaufzeit, Kiindigung und Vertragsende

(1) Der Vertrag wird, sofern nicht anders vereinbart, auf unbestimmte Zeit mit einer
Mindestlaufzeit von einem Monat geschlossen.

(2) Ordentliche Kundigung: Bei monatlicher Laufzeit kdnnen beide Parteien mit einer Frist von
sieben (7) Tagen zum Ende des Abrechnungsmonats kindigen (Textform oder Uber
Kundenkonto).

(3) AuBerordentliche Kiindigung: Das Recht zur Kiindigung aus wichtigem Grund bleibt
unberthrt (z.B. bei Verzug mit zwei Monatsentgelten oder wesentlichen Vertragsverstdfien).

(4) Zugriff nach Vertragsende (Grace Period): Nach Wirksamwerden der Kiindigung bleibt der
Zugriff des Kunden fir eine Dauer von 30 Tagen in einem eingeschréankten Modus (z.B.
Read-only) ausschlieBlich zur Sicherung und zum Export seiner Daten getffnet. Der Kunde ist
fur den rechtzeitigen Export selbst verantwortlich.

(5) Datenloschung und Reaktivierung:

a) Léschung von Auftragsdaten: Mit Beendigung der 30-tagigen Zugriffsphase (gemaf’ Abs.
4) werden die im Auftrag verarbeiteten personenbezogenen Daten (insbesondere
Stripe-Transaktionsdaten) gemaf den Regelungen der AVV unwiederbringlich geldscht.

b) Aufbewahrung von Konfigurationen und Kontodaten: Das Kundenkonto selbst und die
zugehdrigen Stammdaten bleiben bestehen. Vom Kunden erstellte
Konfigurationsartefakte (z.B. DATEV-Mappings, Einstellungen), soweit diese keine
personenbezogenen Daten enthalten, kénnen ebenfalls gespeichert bleiben, um eine
spatere Reaktivierung zu erleichtern. Der Kunde kann jederzeit die vollstandige
Léschung seines Kontos und aller Konfigurationen in Textform verlangen.

c) Gesetzliche Aufbewahrungspflichten des Anbieters (z.B. flir Rechnungen nach HGB/AO)
bleiben von der Léschung unberihrt.

§ 12 Hohere Gewalt

(1) Keiner der Vertragspartner ist zur Erflllung der Pflichten im Fall und fur die Dauer hoherer
Gewalt verpflichtet (z.B. Naturkatastrophen, Krieg, Pandemien, flachendeckende Stérungen des
Internets).

(2) Die betroffene Partei hat die andere unverziglich zu informieren. Die Parteien treffen
zumutbare MafRhahmen zur Schadensminderung und suchen nach Workarounds.

(3) Dauert der Zustand langer als 30 Tage an, ist jede Partei zur Kiindigung aus wichtigem
Grund berechtigt.



§ 13 Referenzmarketing

(1) Der Anbieter ist berechtigt, Namen und Logo des Kunden in angemessenem Umfang als
Referenz zu nennen (z.B. Website, Prasentationen), unter Beachtung etwaiger vom Kunden
bereitgestellter Brand Guidelines.

(2) Der Kunde kann jederzeit mit Wirkung flr die Zukunft (ex nunc) widersprechen. Der Anbieter
wird den Widerspruch binnen 5 Arbeitstagen umsetzen.

§ 14 Schlussbestimmungen

(1) Anwendbares Recht: Es gilt ausschlieRlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

(2) Gerichtsstand: AusschlieRlicher Gerichtsstand ist Minchen, sofern der Kunde Kaufmann,
eine juristische Person des o6ffentlichen Rechts oder ein 6ffentlich-rechtliches Sondervermégen
ist.

(3) Anderungen der AGB: Der Anbieter ist berechtigt, diese AGB jederzeit mit Wirkung fiir die
Zukunft zu andern, sofern dies das vertragliche Gleichgewicht (Aquivalenzinteresse) nicht
wesentlich stért und die Anderung fir den Kunden zumutbar ist. Der Anbieter wird dem Kunden
die gednderten Bedingungen mindestens sechs (6) Wochen vor dem geplanten Inkrafttreten in
Textform mitteilen und auf die Neuregelungen sowie die Folgen eines Schweigens besonders
hinweisen. Widerspricht der Kunde nicht innerhalb dieser Frist in Textform, gelten die
Anderungen als angenommen (Zustimmungsfiktion). Im Falle eines Widerspruchs steht dem
Anbieter ein ordentliches Kiindigungsrecht zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Anderungen zu.
Anderungen an den Hauptleistungspflichten (Kernfunktionen) sind von dieser Regelung
ausgenommen und richten sich nach § 3.

(4) Aufrechnung: Der Kunde kann nur mit unbestrittenen, rechtskraftig festgestellten oder aus
diesem Vertragsverhaltnis herrihrenden Mangelansprichen aufrechnen.

(5) Textform: Anderungen dieses Vertrages bedirfen der Textform (z.B. E-Mail). Dies gilt auch
fur die Aufhebung dieses Formerfordernisses.

(6) Abtretung: Rechte und Pflichten dirfen nur mit vorheriger Zustimmung der anderen Partei
abgetreten werden; die Zustimmung darf nicht unbillig verweigert werden. Konzerninterne
Ubertragungen sind mit Mitteilung zuldssig.

(7) Exportkontrolle/Sanktionen: Der Kunde sichert zu, keinen anwendbaren Sanktionen (z.B.
der EU oder USA) zu unterliegen und die Dienste nicht fir sanktionierte Zwecke oder an
sanktionierte Parteien bereitzustellen.



(8) Salvatorische Klausel: Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die
Wirksamkeit der tbrigen Bestimmungen unberihrt.



Anlage 1: Service Level Agreement (SLA)

1. Geltungsbereich

Dieses SLA erganzt § 9 der AGB und regelt die Messung, Berechnung und die Folgen der
Verflugbarkeit der Software Fizard.

2. Verfuigbarkeit

(1) Zielverfiigbarkeit: Der Anbieter gewahrleistet eine Verfigbarkeit der Kernfunktionen
(gemaR § 2 Abs. 3 AGB) von 99,5 % pro Kalendermonat am Ubergabepunkt. Der
Ubergabepunkt ist die Schnittstelle des Rechenzentrums des Anbieters zum Internet.

(2) Berechnung: Die Verfugbarkeit wird nach folgender Formel berechnet:

Verfugbarkeit (%) = (Gesamtzeit des Monats in Minuten — Nichtverfugbarkeit in Minuten) /
Gesamtzeit des Monats in Minuten x 100.

(3) Nichtverfiigbarkeit: Als Nichtverfigbarkeit gelten Zeiten, in denen die Kernfunktionen der
Software am Ubergabepunkt aufgrund von Umsténden im Verantwortungsbereich des Anbieters
nicht nutzbar sind.

(4) Ausschliisse (keine Nichtverfuigbarkeit):

a) Angekiindigte Wartungsarbeiten (Ankiindigung mindestens 72 Stunden vorher),
insgesamt maximal 8 Stunden pro Monat.

b) Hoéhere Gewalt (gemal § 12 AGB).

c) Ursachen im Einflussbereich des Kunden (z.B. lokale IT-Probleme, Entzug der
Stripe-Autorisierung).

d) Ausfélle von Drittanbietern (z.B. Stripe-API), sofern diese nicht vom Anbieter verschuldet
sind. Diese Nichtzahlzeiten werden auf der Status-Seite dokumentiert.

e) Beeintrachtigungen von Beta-Funktionen (gemaR § 3 Abs. 4 AGB).

3. Messmethode und Monitoring

Die Messung der Verfugbarkeit der Kernfunktionen erfolgt durch das Monitoring-System des
Anbieters am Ubergabepunkt. Der Anbieter kommuniziert den Status und dokumentiert
Inzidenzen rickwirkend (mindestens 12 Monate) Uber die Status-Seite
(https://status.fizard.com/). Der Nachweis der Nichtverfugbarkeit erfolgt durch das Monitoring
des Anbieters, ggf. korreliert mit Kunden-Tickets oder Logs.



https://www.google.com/search?q=https://status.fizard.com/&authuser=1

4. Service Credits (Pauschalierte Minderung)

(1) Bei Unterschreitung der Zielverfugbarkeit erhalt der Kunde Service Credits (Gutschriften) auf
das flr den betroffenen Monat geschuldete Netto-Entgelt. Diese Gutschriften stellen einen
pauschalierten Minderungsanspruch dar. Gesetzliche Rechte (insbesondere § 536 BGB)
bleiben unberihrt; Service Credits werden auf eine etwaige Minderung angerechnet.
Weitergehende  Schadensersatzanspriiche wegen  Verfugbarkeitsabweichungen  sind
ausgeschlossen, soweit nicht nach § 10 Abs. 1 AGB unbeschrankt gehaftet wird.

(2) Staffelung der Credits:

Verfiigbarkeit pro Monat Service Credit
< 99,5 % bis 2 99,0 % 5%

< 99,0 % bis =2 98,0 % 10 %

< 98,0 % 20 %

(3) Geltendmachung: Der Kunde muss begriindete Claims binnen 30 Tagen nach Ende des
betroffenen Monats geltend machen. Credits werden mit Folgerechnungen verrechnet; eine
Auszahlung erfolgt nicht. Credits entfallen, wenn der Kunde mit Zahlungen mehr als 14 Tage in
Verzug ist.

5. Support und Reaktionszeiten

(1) Geschaftszeiten: Montag bis Freitag, 9:00 bis 18:00 Uhr (MEZ/MESZ), ausgenommen
gesetzliche Feiertage in Bayern.

(2) Prioritdaten und Reaktionszeiten: Der Anbieter reagiert auf Stérungsmeldungen innerhalb
der Geschéaftszeiten gemal folgender Priorisierung. Die angegebenen Zeiten sind
Reaktionszeiten (Ersteinschatzung & Analysebeginn) und stellen keine Zusage fiir eine
Behebungszeit (Entstorfrist) dar.

Prio Beschreibung Reaktionszeit

P1 (Kritisch) Vollstandiger Ausfall oder 1 Stunde
massive Beeintrachtigung
der Kernfunktionen;




produktiver Betrieb nicht
moglich.

P2 (Hoch)

Wesentliche
Beeintrachtigung der
Kernfunktionen; produktiver
Betrieb eingeschrankt
moglich.

4 Stunden

P3 (Normal)

Geringfugige
Beeintrachtigung oder
allgemeine Anfragen.

1 Arbeitstag




	Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Fizard GmbH für den Dienst "Fizard" 
	Präambel 
	§ 1 Geltungsbereich und Anwendbarkeit 
	§ 2 Vertragsgegenstand und Leistungsumfang 
	§ 3 Weiterentwicklung, Leistungsänderung und Beta-Funktionen 
	§ 4 Nutzungsrechte und Geistiges Eigentum 
	§ 5 Registrierung, Vertragsschluss und Voraussetzungen 
	§ 6 Pflichten und Obliegenheiten des Nutzers 
	§ 7 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit 
	§ 8 Vergütung, Zahlungsbedingungen und Preisanpassung 
	§ 9 Gewährleistung, Verfügbarkeit und Schnittstellen 
	§ 10 Haftung und Haftungsbeschränkungen 
	§ 11 Vertragslaufzeit, Kündigung und Vertragsende 
	§ 12 Höhere Gewalt 
	§ 13 Referenzmarketing 
	§ 14 Schlussbestimmungen 

	Anlage 1: Service Level Agreement (SLA) 
	1. Geltungsbereich 
	2. Verfügbarkeit 
	3. Messmethode und Monitoring 
	4. Service Credits (Pauschalierte Minderung) 
	5. Support und Reaktionszeiten 


